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5.5.
Das Versorgungswerk

5.5.1.
Unterstützungsmaßnahmen für alte und berufsunfähige Zahnärzte bis 1945

Die Altersversorgung der Zahnärzte geht auf Entwicklungen zurück, die die Ärzte im Verlauf ihrer Berufsentwicklung bereits vorgezeichnet hatten. In der Literatur wird allgemein die „Stralsunder Witwenkasse für Ärzte und Apotheker in Neu-Vorpommern und Rügen“ aus dem Jahr 1828 als älteste Einrichtung kooperativer Selbsthilfe unter den Ärzten genannt. Im Gegensatz zu dieser auf freiwilliger Mitgliedschaft basierenden Versorgung wurde 1827 durch eine Verordnung des Kurfürsten von Hessen eine Versorgungsanstalt für hes​sische Ärzte, Anwälte und Lehrer gegründet.
 Auch der 1852 durch königliche Ver​ordnung ins Leben gerufene Pensionsverein für Witwen und Waisen in Bayern gilt als be​deutender Schritt zur Errichtung berufsständischer Versorgungswerke.

1888 gründete der Central-Verein deutscher Zahnärzte die „allgemeine deutsche zahn​ärzt​liche Witwenkasse“, über die die Vereinsmitglieder maximal vier Ren​tenanteile à 75 Mark erwerben konnten. Die damit im Versicherungsfall zur Verfügung stehen​den Summen waren allerdings gering, so daß sich nur wenige dieser Unterstüt​zungseinrichtung bedien​ten.
 1899 wurde von dem Berliner Zahnarzt Lipschütz die „Unterstüt​zungskasse Deutscher Zahnärzte“ gegründet. Sie wurde zum einen durch regelmä​ßige freiwillige Beiträge der über 1000 Mit​glieder und zum anderen durch Stif​tungen „edel​mütiger Kollegen“ finanziert.
 Sowohl bei den Anwälten als auch bei den Ärz​ten herrschte zumindest bis zum Ersten Welt​krieg die Auffassung vor, daß die Angehöri​gen dieser Berufs​stände selbst für das Alter vorsorgen könnten und sollten. Das änderte sich, als durch Kriegsfinanzierung und Inflation Anfang der 1920er Jahre die Geld- und Kapital​vermögen verlorengingen. Mit Beginn des Ersten Welt​krieges wurde für die als Kriegsteil​nehmer in Not geratenen Zahnärzte und ihre Hinterbliebe​nen ein „Ausschuß Deut​scher Zahnärzte für Kriegshilfe“ gegründet, der 1918 in den „Hilfsver​ein Deut​scher Zahnärzte für Kriegsteilnehmer“ umgewandelt wurde. Er gewährte Darlehen zur Unterstützung für aus dem Krieg zurückgekehrte Zahnärzte, um ihnen den Auf​bau einer neuen Existenz zu ermögli​chen.
 Für Praxisneugründungen der Berufsanfänger etablierte im glei​chen Jahr die Zahn​ärzte​kammer für Preußen ebenfalls eine Unterstützungs​kasse. Als diese Kasse immer weniger zur Unterstützung der Kriegsteilnehmer in Anspruch genommen wurde, legte man die beiden Darlehenskassen zusammen in der Hoffnung, de​ren Effizienz zugun​sten der Zahnärzte zu steigern.
 Ebenfalls aufgrund einer Initiative der Zahn​ärztekam​mer für Preußen konnten sich die Zahnärzte in der Weimarer Zeit an der „Versi​che​rungskasse für die Ärzte Deutschlands A. G., Berlin W. 35, Lützowstrasse 55“ beteili​gen.
 Durch Selbst​verwal​tung und Einsparung von Agenturen wies sie für ihre Mitglieder viele Vergünsti​gungen auf. Es bestand die Möglichkeit, zahlreiche Versicherungsarten, wie Invali​den-, Al​ters- und Wit​wengeldversicherung, in Anspruch zu nehmen.
 

Ein im Jahr 1921 in den „Zahnärztlichen Mitteilungen“ publizierter Vorschlag, eine zahn​ärztliche Altersversorgung auf genossenschaftlicher Grundlage mit freiwilligem Beitritt zu schaffen, fand zunächst nicht genügend Unterstützung. Wie alle anderen zuvor ins Leben ge​rufenen Organisationen scheiterte er daran, daß alle Unterstützungsvereinigungen, die auf freiwilliger Basis beruhten, kein ausreichend großes Vermögen ansammeln konnten, um ihre Mitglieder bei Erwerbsunfähigkeit sowie im Todesfall die Hinterbliebenen vor Not zu schüt​zen.
 

Auf dem 42. Deutschen Ärztetag, der 1921 in Karlsruhe stattfand, wurde die Forderung zum Aufbau einer durch Zwangsmitgliedschaft zu errichtenden Unterstützungskasse gestellt. Nach Vogt wurde eine planmäßige Vorsorge mit Anspruchsrecht, vergleichbar der Beamten​versorgung, anstelle kollegialer Wohltätigkeit gefordert. „Alle ärztlichen Standesgenossen müßten für eine zentrale Versorgungskasse der deutschen Ärzteschaft mit obligatorischer Mitgliedschaft einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens aufwenden. Das Werk sollte nach dem Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden.“
 – Auch der Dritte Bayerische Ärztetag, der 1921 stattfand, beschloß, eine Pflichtversorgungs​anstalt für die bayerischen Ärzte zu schaffen.
 1923 wurde dieses Vorha​ben durch den Bayeri​schen Landtag in einem Gesetz zur Errichtung einer Ärzteversorgung, der auch die Zahnärzte angehörten, realisiert und diente als Beispiel für viele später entstan​dene Versorgungseinrichtungen.
 

Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten fand diese Entwicklung der berufs​ständi​schen Versorgungswerke ein vorläufiges Ende. Unter Berufung auf das „Führerprinzip“ wurde mit dem Vereinswesen „aufgeräumt“ und die Berufsstände unter einheitliche Führung gestellt. Während dieser „Umstellung“ und der „organisatorischen Neuordnung“ der Berufs​verbände wiesen die Reichsführer die ärztlichen und zahnärztlichen Organisationen an, durch „Zusammenfassung und Umformung“ bestehender ärztlicher und zahnärztlicher Versor​gungseinrichtungen die Aufgaben der sozialen Standeswohlfahrt zu er​füllen.
 Zudem wurde ein Verbot für Umlagekassen und Risikosterbegeld-Versicherungen erlas​sen.
 Mit Gründung der Deutschen Zahnärzteschaft e. V. (DZ) wurden die in der Rechtsform der eingetragenen Vereine bestehenden Unterorganisa​tio​nen des gleichgeschalteten Reichsverbandes der Zahn​ärzte Deutschlands aufgelöst und deren bestehende Unterstützungs​einrich​tun​gen in einer einzigen zentralen Einrichtung zusammengefaßt. Dies geschah, wie es hieß, um „eine unklare zersplit​terte, oft von eigennützigen und kleinlichen, aber auch persönlichen Be​dingungen beeinflußte Fürsorgearbeit einer sauberen, übersichtli​chen Verwaltung zu übertra​gen, die eine gerechte und wirksame Verwendung der Mittel ver​bürgt.“
 

Wie diese „gerechte und wirksame“ Verwen​dung der Mittel durch die nationalsoziali​sti​sche DZ zu erfolgen hatte, schildert Fi​scher so: „Gewiß gründet sich das Unterstüt​zungswesen nicht auf einen Rechtsanspruch, sondern prüft die Voraussetzungen für seine Leistungsbereit​schaft und kann gewähren oder ablehnen.“
 Daß diese Maßnahmen des „Gewäh​rens und Ablehnens“ dazu dienten, nationalso​zialistische Forderungen zu erfüllen, zeigt sich auch an einer weiteren Unterstüt​zungskasse, die von der Kassenzahnärztli​chen Vereinigung Deutsch​lands verwaltet wurde. Zum Erreichen bevölkerungspoliti​scher Ziele wurden aus den für die Sozialversicherungen erarbeiteten Ver​gütungen Anteile einbe​halten, um „bei der Honorar​verteilung durch die Gewährung eines Familienlastenaus​gleichs die kinder​reichen Kassenarzt- und Zahnarztfami​lien [zu unterstüt​zen], deren Ernährer einen Anspruch auf die Leistungen der Familienaus​gleichskasse hat, wenn er die Bedingun​gen der mit Zu​stimmung des Reichs​arbeitsministeri​ums erlassenen Richtlinien erfüllt.“
 Der Unter​gang des Reichs 1945 verhin​derte nicht nur die Gründung einer Reichszahnärztekammer und den Erlaß einer Reichzahn​ärzteordnung, sondern damit auch die Etablierung von zahn​ärztli​chen Versor​gungswerken mit der Zwangs​mitgliedschaft aller Berufsangehörigen. 

Im Rückblick auf die Zeit nach der nationalsozialistischen Herrschaft schreibt Maretzky: „Nach dem Ende des 2. Weltkrieges galt es auch, die große Not der vielen Vertriebenen, Flüchtlinge und Hinterbliebenen zu mildern. Diese Zeit gehört zwar der Vergangenheit an; aber nicht in Vergessenheit geraten sollte das große Unterstützungswerk, das für diesen Zweck bereits 1946 in Heidelberg als ‚Flüchtlingsnothilfe der deutschen Zahnärzte‘ von den dort versammelten Vertretern der Berufsorganisationen ins Leben gerufen wurde.“
 

Die Flüchtlingsnothilfe der deutschen Zahnärzte wurde im Jahre 1952 zum Sozialen Hilfs​werk der Deutschen Zahnärzte e. V. ausgebaut und bestand bis zum 31. März 1958. Das Hilfswerk verfolgte das Ziel, bedürftige Zahnärzte und Dentisten sowie bedürftige Witwen und Waisen verstorbe​ner Zahnärzte und Dentisten zu unterstützen. Mitglieder dieses Ver​bandes waren die zahn​ärztlichen Berufsorganisationen. Das Vermögen und die Einkünfte setzten sich vornehmlich aus Sammlungen, Stiftungen, Spenden, letztwilligen Verfügungen und derglei​chen zusam​men.
 

5.5.2.
Die Diskussion um ein zahnärztliches Versorgungswerk nach 1945 und die Gründung des Versorgungswerks der Berliner Zahnärzte 1964

Nach dem Krieg festigte sich bei den Ärzten und Zahnärzten zunehmend die Überzeugung, daß eine tragfähige, zweckentsprechende Versorgungseinrichtung nur sinnvoll arbeiten könne, wenn sie auf Bundesebene organisiert werde, verbunden mit der Garantie, daß eine Pflichtmit​gliedschaft aller Ärzte und Zahnärzte realisierbar sei. Die Ärzte​schaft erhob die Forderung, „daß auch die so wichtige Frage der Al​tersversorgung der im Rahmen der Sozial​versicherung tätigen Angehörigen der Heilberufe durch zentrale Maßnahmen zu lösen“ sei.
 1949 stimmte der 52. Ärztetag in Hannover einem Antrag zu, in dem die Arbeitsgemeinschaft der West​deutschen Ärztekammern (Vor​läuferin der Bundesärz​tekammer) aufgefordert wurde, die Bundesregierung zur Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes zu veranlassen, worin allen be​rufstätigen Ärzten und deren Hinter​bliebenen Schutz vor wirt​schaftlicher Not bei Invalidität und Todesfall garantiert werde.
 Bei den Zahnärzten vollzog sich eine ähnliche Entwick​lung.

Eine gesetzliche Grundlage hierfür bot sich im Gesetz über das Kassenarztrecht an, das ärztliche bzw. zahnärztliche Bundesorganisationen mit Weisungsrecht gegenüber den Länder​organisationen vorsah. Die Ermächtigung, Versorgungseinrichtungen zu schaffen, wurde da​her in den Gesetzentwurf aufgenommen, der auch zunächst die Beratungen des Bundestages passierte. Erst auf Einspruch des Bundesrats wurde im Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat dieser Passus gestrichen. Mit dem Inkrafttreten des GKAR (Gesetz über das Kassenarztrecht vom 17. August 1955) wurde die Chance, auf diesem Wege zu einer bundes​einheitlichen Altersversorgung zu gelangen, hinfällig.

Nachdem dieser Versuch, mit dem Gesetz über das Kassenarztrecht eine bundesgesetzliche Basis zur Altersversorgung zu schaffen, gescheitert war und in mehreren Kammerbereichen – neben Bayern und Südwürttemberg (1920/25) in Nordrhein (1957), Westfalen-Lippe (1957) und Hessen (1959) – bereits zahnärztliche Versorgungswerke etabliert waren,
 blieb auch eine weitere, Ende der 50er Jahre gestartete Initiative des Bundesverbandes der Deutschen Zahnärzte e. V., neben finanzieller Hilfestellung bei der Überbrückung der An​fangsschwie​rigkeiten eine bundeseinheitliche Regelung für die zu errichtenden zahnärztlichen Versor​gungseinrichtungen zu erreichen, erfolglos.
 

Daß viele Landeszahnärztekammern an einer bundesgesetzlichen Rege​lung kein Interesse mehr bekundeten, lag auch daran, „daß den Freiberuflern 1957 der Weg in die Rentenversi​cherung versperrt und das Recht für die angestellt tätigen Freiberufler [damit] begrün​det wurde, sich von der Versicherungspflicht zur Rentenversicherung […] befreien [zu kön​nen].“
 Anderer​seits wurde den Berufsständen so die Möglichkeit eröffnet, die Altersvor​sorge ihrer Mitglieder selbst verwalten und ohne staatliche Einflußnahme den eige​nen Bedürf​nissen anpassen zu können. Bedeutsam war zudem, daß das Bundesverfassungsgericht in der Pflicht​versicherung der „verkammerten“ freien Berufe keinen Widerspruch zu den grundgesetzlich gesicherten Frei​heitsrechten erkannte.

In Berlin machte sich in der Nachkriegszeit das Fehlen einer Zahnärztekammer auch in der Frage der Altersversorgung deutlich bemerkbar. Krieg und Nachkriegszeit hatten nicht selten zum Verlust aller zur Vorsorge geschaffenen Vermögenswerte geführt. Sehr bald wurde die Frage der Alterssicherung zu einem der wichtigsten berufspolitischen Themen in der Ber​liner Zahnärzteschaft. Nach seiner Gründung im Jahr 1950 wurde innerhalb des Verbandes der Zahn​ärzte von Berlin (VdZvB) ein Ausschuß für Altersversorgung gebildet,
 der zunächst erwog, die Altersversorgung der Berliner Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) zu über​tragen, was sich aber sehr bald als nicht durchführbar herausstellen sollte, da neben der feh​lenden rechtli​chen Grundlage die KZV, ihrer Aufgabe entsprechend, nicht alle Berliner Zahn​ärzte erfaßte. Glei​ches galt für den VdZvB, auch wenn 95 % aller Berliner Zahn​ärzte sich als freiwillige Mitglieder zu diesem Verband bekannten.

Daher blieb dem Verband als eingetragener Verein nur, auf freiwilliger Basis zu versu​chen, für die Fürsorge und Unterstützung der Kollegenschaft tätig zu werden. Die einzigen Hilfs​maß​nahmen, die bis zur Errichtung des Versorgungswerkes in Berlin vom Verband geleistet wer​den konnten, bestanden in Zuwendungen des aus Verbandsbeiträgen, Überschüs​sen bei offizi​ellen Veranstaltungen oder anderen Spenden gebildeten Sozialfonds.
 

1954 faßte K. Strache in den „Zahnärztlichen Mitteilungen“ die Anforderungen an ein Ver​sorgungswerk auf dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhält​nisse sowie der ungünstigen Altersstruktur der Berliner Zahnärzte wie folgt zusammen:

a) 
Eine Versorgung müßte auf gesetzlicher Basis beruhen, weil auch nur dann ein Rechtsan​spruch bestehe.

b) 
Es müßte unbedingt die Pflichtteilnahme aller Berufsangehörigen vorgesehen werden.
 

Nachdem erste Pläne, die von einer finanziellen Starthilfe für eine Altersversorgung der kammerfähigen freien Berufe in Berlin ausgegangen waren, wegen fehlender finanzieller Bundesmittel gescheitert waren,
 besann man sich auf die in den anderen Bundesländern gewonnenen Erfahrungen. Besonderes Interesse bestand an dem von der Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Baden-Württemberg im Jahre 1950 gewählten Weg des „Tübinger Systems“. Ausgangspunkt dieser Lösungsstrategie war die Annahme, daß bei gleichbleibender Bevölkerungszahl auch der Bedarf an zahnärztlicher Be​handlung relativ konstant bleiben werde. Daraus ergab sich ein ganz bestimmtes Arbeitsaufkommen, das wie​derum ein entsprechendes Honorarvolumen bedingte, so daß auch die an das Honorar​vo​lumen gekoppelten Rentenbeitragszahlungen konstant blieben.

Aus dieser voraussichtlichen Belastung im „Beharrungszustand“ berechnete sich der Um​fang künftiger Rentenzahlungen. Unter diesem Gesichtspunkt spielte es keine Rolle mehr, ob das annähernd konstante Arbeitsvolumen auf mehr oder weniger Zahnärzte verteilt war. We​gen der ungünstigen Alterspyramide konnte die geringer werdende Zahl der Nachwuchszahn​ärzte mit einem größeren Arbeitsvolumen und daher mit einem erhöhten Durchschnittsein​kommen rechnen, was sie auch zu höheren Beitragsleistungen befähigte. Diese Lösung war jedoch nur unter folgenden Prämissen möglich: 

a) 
Die geringere Zahl der Zahnärzte mußte das vorhandene Arbeitsvolumen auch tatsäch​lich bewältigen können, und 

b) 
bei Einführung einer systematischen Jugendzahnpflege durfte eine sich daraus eventuell ergebende Häufigkeit von Zahnerkrankungen das ange​nommene Arbeitsvolumen nicht einschränken.

Das Berliner Kammergesetz vom 18. Dezember 1961 sah gemäß § 4 Abs. 2 die Möglichkeit vor, ein Versorgungswerk mit einer Pflichtmitgliedschaft zu errichten. Nach der Konstituie​rung der Zahnärztekammer am 6. Dezember 1962 wurden der Delegiertenversammlung Vor​schläge für eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung unterbreitet. In drei außerordentlichen Delegier​tenver​sammlungen am 12. und 26. Februar sowie am 29. April 1964 wurde der Satzungsent​wurf des Versorgungswer​kes ausführlich diskutiert. Entspre​chend dem Beschluß der Dele​giertenver​sammlung vom 29. April 1964 wurde die Altersrente mit Kapitalwahl, Beitrags​rückgewähr, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenrente der Aufsichtsbehörde zur Prüfung überge​ben.
 

Es sollte dann noch bis zum 1. Juli 1965 dauern, bis in der sechsten außerordentlichen Delegiertenver​sammlung mit 32 Stimmen bei zwei Gegenstimmen die Satzung des Versor​gungswerkes der Zahnärztekammer Berlin angenommen und am 16. September 1965 von der Auf​sichtsbehörde geneh​migt wurde. Unter der Leitung von Dr. Horst Wenzel, der für die nächsten 21 Jahre das Amt des Vorsitzenden des Berliner Versorgungswerkes bekleiden sollte, nahm das Versorgungswerk am 1. Oktober 1965 seine Arbeit auf.

Wenig später (am 27.7.1966) traten auch die Zahnärzte des Landes Bremen, die bis da​hin neben den Zahnärzten Schleswig-Holsteins noch nicht über ein eigenes Versorgungswerk verfügten, dem Berli​ner Versorgungswerk bei. Das brachte den Vorteil, daß sich mit der größeren Mitgliederzahl auch die Beitragszuflüsse entscheidend erhöhten.

Vier Jahre später, am 1. April 1970, konnte die Mitgliederzahl des Versorgungswerkes durch den Beitritt der Berliner Tierärzte erneut erhöht werden. Im Gegensatz zu den Zahn​ärzten geschah deren Teilnahme am Versorgungswerk auf freiwilliger Basis. Eine in Aussicht ge​nommene Beteiligung der Zahnärzte aus Schleswig-Holstein am Versorgungswerk Berlin wurde nicht realisiert.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Versorgungswerkes ermöglichte 1973 die Herabset​zung des Rentenalters vom 68. auf das 67. Lebensjahr. Für die ab dem 1. Juli 1971 neu in das Versorgungswerk eingetretenen Mitglieder wurde der Beginn der Rentenzahlung auf das 65. Lebensjahr festgesetzt. Gleichzeitig erhielten alle anderen Mitglieder die Möglichkeit, durch freiwillige Zuzahlungen ebenfalls ab dem 65. Lebensjahr ihre Rente zu beziehen. Im Jahr 1973 wurde die Dynamisierung der Beiträge und Leistungen eingeführt, wonach sich die Beiträge um den gleichen Prozentsatz wie der jeweilige Höchstbeitrag zur Angestellten​versi​cherung erhöhen.
 Während das Versorgungswerk bei seiner Gründung zunächst nur eine Sockelversor​gung von monatlich DM 400.– für die Alters- und Berufsunfähigkeitsrente aus​zahlte, konnte es im Verlauf der folgenden 25 Jahre seine Leistungen allmählich zu einer Vollversor​gung ausbauen.

Mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 und mit der Übernahme der Währungs-, Wirt​schafts- und Sozialunion durch die DDR zum 1. Juli 1990 sowie schließlich mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 ergab sich schlagartig ein weiterer, die Einrichtung stabilisierender Mitgliederzuwachs des Versor​gungswerkes der Zahnärzte in Berlin. 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, daß es mit dieser berufsständischen Einrichtung schließlich auch in Berlin gelang, allen Mitgliedern des Versorgungswerkes der Zahnärzte​kammer Berlin einen auf versicherungsmathematischer Grundlage beruhenden Versorgungs​anspruch zu gewährleisten. Mit der Schaffung eines leistungsfähigen Versorgungswerkes konnte einer Überalterung des Berufsstandes vorgebeugt werden, und neben einer Verbesse​rung der Altersstruktur wurde es auch möglich, arbeitsmarktpolitische Funktionen zu erfüllen.
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